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Aktuelles… 

 

…aus der Bundeswehr 

 

TV UmBw verlängert 
In einer erfolgreichen Verhandlungsrunde am 24. März 2017 konnte der TV UmBw durch 
den VAB in Verhandlungsgemeinschaft mit ver.di bis zum 31. Dezember 2023 verlängert 
werden. Neben der Verlängerungsvereinbarung wurden einige Detailanpassungen vorge-
nommen. 

Ausführlich wird in der kommenden Ausgabe der VAB aktuell zu diesem Thema berichtet. 

Quelle:  VAB Tarifkommission vom 24. März 2017 

 

Trendwende Personal – Weiterer Personalbedarf 
Mit der Trendwende Personal hat die Verteidigungsministerin Frau von der Leyen ein Per-
sonalboard eingerichtet, um künftig eine Personalbedarfsplanung für die Bundeswehr 
durchführen zu können.  

Als Ergebnis der diesjährigen Sitzung vom 21. Februar 2017 wurde festgestellt, dass der im 
letzten Jahr festgestellte Personalmehrbedarf nicht ausreicht und weiter erhöht werden 
muss.  

Demnach umfasst der zusätzliche geplante Aufwuchs für die nächsten sieben Jahre unter 
anderem weitere circa 1.000 zivile Dienstposten bis zum Jahr 2024. Somit werden die 
Zielumfänge der Bundeswehr bis 2024 auf rund 61.400 Haushaltsstellen (Kopfstärke: 
64.400) erhöht. 

Weitere Details und Wertungen können der kommenden Ausgabe der VAB aktuell ent-
nommen werden. 

Quelle:  Tagesbefehl Bundesministerin vom 21. Februar 2017 
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Rundschreiben zur Neufassung des Bundesgleichstellungsgesetzes 
Das Bundesgleichstellungsgesetz wurde mit Wirkung vom 24. April 2015 neu gefasst. Nun 
hat das für die Thematik verantwortliche Ressort, das Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend am 6. Januar 2017 ein Rundschreiben zur Neufassung des Gesetzes 
veröffentlicht. 

Wiederum hat das BMVg - die Inhalte des Rundschreibens aufgreifend - den Zentralerlass B-
1441/1 „Umsetzung des Bundesgleichstellungsgesetzes“ zur 3. Version fortgeschrieben. 

Details können der kommenden Ausgabe der VAB aktuell entnommen werden. 

Quelle:  BMVg – P II 6 – Az 15-04-07/02 (356/2016) vom 21. Februar 2017 

 

Anpassungen der Schließungszeitpunkte von Liegenschaften im Rah-
men der Umstrukturierung der Bundeswehr 
Durch die Vorgaben der Strukturreform der Bundeswehr wird eine Übersicht geführt, aus 
der die Auswirkungen der Reform auf die einzelnen Bundeswehrstandorte hervorgehen. 
Dies umfasst neben Dienststellenveränderungen, personelle Aufwüchse oder Reduzierun-
gen auch die Schließung von Standorten verbunden mit einem möglichst konkreten Datum. 

Verschiedenste Gründe, wie beispielsweise verzögerte Baumaßnahmen am Zielstandort ei-
ner Einheit, führen jedoch dazu, dass sich Schließungszeitpunkte verändern. Diese Verände-
rungen, vielfach zeitliche Verlängerungen bis hin zur Rücknahme der Schließung, wurden 
nun mit Bezugserlass durch das BMVg veröffentlicht. 

Quelle:  BMVg – FüSK I 7 – Az 10-20-10 vom 7. Februar 2017 

 

…aus der Rechtsprechung 

 

Bundesarbeitsgericht – Betriebsratstätigkeit = Arbeitszeit 
Diese eigentlich selbstverständliche Formel hat das Bundesarbeitsgericht nun noch einmal 
mit Bezugsurteil bestätigt. Im Fall ging es um ein Betriebsratsmitglied, das zwischen zwei 
Nachtschichten außerhalb seiner Arbeitszeit tagsüber an einer Betriebsratssitzung teilge-
nommen hat und die damit einhergehenden Auswirkungen auf die Arbeitszeit. 

Das Gericht urteilt, dass der Mandatsträger berechtigt ist, die Arbeit in der vorherigen 
Nachtschicht vor dem Ende der Schicht einzustellen, wenn nur dadurch eine ununterbro-
chene Erholungszeit von – gesetzlich vorgeschriebenen – elf Stunden am Tag gewährleistet 
ist. In dieser Erholungszeit ist weder eine Arbeitsleistung noch eine Betriebsratstätigkeit zu 
erbringen. 

Quelle:  Bundesarbeitsgericht – Az 7 AZR 224/15 vom 18. Januar 2017 /  
Pressemitteilung 1/17 
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Bundestag – Haushaltseckwerte 2018 
Die Mitglieder des Haushaltsauschusses haben sich mit den Eckwerten zum Bundeshaushalt 
2018 und Finanzplan bis 2021 befasst. Die vom Bundeskabinett beschlossenen Eckwerte se-
hen 2018 Ausgaben in Höhe von 335,5 Milliarden Euro vor. Das sind rund 6,4 Milliarden Eu-
ro mehr als im Haushalt 2017. Der Haushalt 2018 soll erneut ohne Neuverschuldung aus-
kommen. Bis 2021 sieht der Finanzplan eine Steigerung der Ausgaben auf 355,6 Milliarden 
Euro vor. Der Kabinettsbeschluss zum Haushaltsgesetz 2018 soll nach den anstehenden Res-
sortverhandlungen am 28. Juni 2017 fallen. 

Größere Aufwüchse sind in den Eckwerten unter anderem im Verteidigungsbereich vorge-
sehen. Dem Ressort sollen 2018 mit 38,45 Milliarden Euro 1,445 Milliarden Euro mehr zur 
Verfügung stehen als 2017. Bis 2021 sollen die Verteidigungsausgaben auf 42,297 Milliarden 
Euro wachsen. 

Quelle:  Bundestag hib 185/2017 vom 22. März 2017 

 

Bundestag – Befristete Beschäftigung in Bundesministerien, nachge-
lagerten Ämtern und Behörden 
Die Bundesregierung hat unter der Bezugsdrucksache im Rahmen einer kleinen Anfrage 
Stellung zur Frage der befristeten Beschäftigung in Bundesministerien, nachgelagerten Äm-
tern und Behörden bezogen. 

Das BMVg trifft zur Frage der personalwirtschaftlichen Vorgaben in Bezug auf befristete Be-
schäftigte folgende Aussage: „Im Hinblick auf die Steigerung der Attraktivität des Arbeitsge-
bers Bundeswehr ist grundsätzlich darauf hinzuwirken, dass die unbefristete Beschäftigung 
– wo immer aus Organisations- und Personalführungssicht möglich – verstärkt zielgerichtet 
genutzt und insbesondere bei fortschreitender Klarheit über die Organisationsstrukturen 
wieder zum Regelfall wird.“ 

Im statistischen Teil der Antwort finden sich vielfältige Übersichten über die Anzahl der Be-
schäftigten, unter anderem im Geschäftsbereich des BMVg, sowie eine Aufgliederung über 
die Anzahl der befristet und Teilzeitbeschäftigten. 

Quelle:  Bundestag Drucksache 18/11087 vom 6. Februar 2017 
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Bundestag – Teilhabebericht über die Lebenslagen von Menschen mit 
Beeinträchtigungen 
Menschen mit Beeinträchtigungen haben es in Deutschland noch immer schwer, wenn es 
um gleichberechtigte Teilhabe geht. Das wurde deutlich in der Debatte über den „Teilhabe-
bericht über die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen“ am Freitag, 24. März 
2017, im Deutschen Bundestag. Aus dem Bericht geht unter anderem hervor, dass der An-
teil der Menschen mit Beeinträchtigungen, die erwerbstätig sind, von 2005 bis 2013 um 
acht auf 49 Prozent gestiegen ist. Dennoch seien die Chancen zur Teilhabe immer noch un-
gleich verteilt, heißt es; die Arbeitslosenquote von Menschen mit Beeinträchtigungen sei 
deutlich höher als die von Menschen ohne Behinderungen. Damit Menschen mit Behinde-
rungen selbstbestimmter leben und stärker am Arbeitsleben teilnehmen können, hat der 
Bundestag im Dezember 2016 ein Bundesteilhabegesetz verabschiedet. 

Der Teilhabebericht wurde zur Beratung an den federführenden Ausschuss für Arbeit und 
Soziales überwiesen. 

Quelle:  Bundestag Sitzung vom 22. März 2017 / Drucksache 18/10940 

 

Bundestag – Demografiepolitische Bilanz der Bundesregierung 
Ende 2015 haben in Deutschland 82,2 Millionen Menschen gelebt und damit fast zwei Milli-
onen mehr als noch 2011. Das geht aus der "demografiepolitischen Bilanz der Bundesregie-
rung zum Ende der 18. Wahlperiode" hervor, über die der Bundestag am Freitag, 24. März 
2017, debattierte. Danach setzte sich die Bevölkerung Ende 2015 aus 73,5 Millionen Deut-
schen und 8,7 Millionen Ausländern zusammen; 11,5 Millionen verfügten über eigene Mig-
rationserfahrungen. 

Allein im Jahr 2015 sind dem Bericht zufolge netto 1,139 Millionen Menschen zugewandert. 

Trotz der hohen Zuwanderung vor allem junger Menschen hat sich die Alterung der Bevöl-
kerung den Angaben zufolge auch in den vergangenen Jahren fortgesetzt. Entfielen laut Be-
richt 2011 auf 100 Menschen im Alter von 20 bis 64 Jahren rund 34 Personen ab 65 Jahre, 
lag dieser Wert 2015 bereits bei 35 Personen. 

Die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland beträgt bei Geburt für Männer 78,2 
Jahre und für Frauen 83,1 Jahre. 

Quelle:  Bundestag Sitzung vom 24. März 2017 / Drucksache 18/11145 
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